
 
Vorschrift Bisherige Formulierung Novellierungsvor-

schlag STMAS 
 

Vorschlag der Behindertenbeauftragten Übernahme  
Vorschläge Bb. 

Art. 1 Abs. 3 
S.3: 
 

Den besonderen Bedürfnissen wird 
Rechnung getragen 

Den besonderen Bedürf-
nissen von Menschen 
mit Behinderung wird 
Rechnung getragen 
 

keiner  

Art 1 Abs. 3 
S.4 

Bisher nicht im Gesetz Das gilt auch, soweit 
deren Behinderung, 
wie im Fall von Men-
schen mit seelischer 
Behinderung, nicht 
offenkundig ist.  
 

Berechtigten Wünschen ist zu entspre-
chen. 
 
Begründung: Stärkung des Wunsch- und 
Wahlrechts der Menschen mit Behinderung 

Nicht übernommen. 
Satz des STMAS 
war von der Bb. Für 
den Art. 9. Abs. 1 S. 
5 vorgesehen 

Art. 7 Abs. 1 (1) 1Die zuständigen Staatsministe-
rien entwickeln Fachprogramme mit 
dem Ziel der Verbesserung der 
Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung an der Gesellschaft und am 
gesellschaftlichen Leben sowie der 
Verbesserung des Qualitätsmana-
gements bei Beratung und Versor-
gung von Menschen mit Behinde-
rung, von Menschen die von einer 
Behinderung bedroht sind und von 
psychisch kranken Menschen. 
2Fachprogramme im Sinn von 
Satz 1 sind insbesondere der 
Bayerische Behindertenplan und 
der Bayerische Psychiatrieplan 
einschließlich des Suchtpro-
gramms. 
 

Satz 2 wird aufgehoben
 
Begründung: Der Wegfall 
von Satz 2 in Art. 7 Abs. 
1 BayBGG trägt der Tat-
sache Rechnung, dass 
es keiner Konkretisie-
rung von Fachprogram-
men bedarf, da moderne 
Sozialpolitik einem stän-
digen Wandel unterliegt 
und aktuelle Antworten 
kurzfristig im jeweils gül-
tigen sozialgesetzgeberi-
schem Kontext gefunden 
werden müssen. Die 
notwendige Ausrichtung 
an übergeordneten Zie-
len ist durch das 

Behindertenbeauftragte spricht sich gegen 
die Streichung aus. Grund: Beispielhafte 
Aufzählung ist nicht abschließend, jedoch 
zeigt es, welche Programme existieren. Die 
Bb. Fordert in diesem Rahmen ausdrück-
lich ein „Ambulantisierungsprogramm“, da-
mit Menschen mit Behinderungen mög-
lichst lange selbstbestimmt in ihrer Umge-
bung leben können. Beispiele in anderen 
Bundesländern existieren (z.B. Hamburg) 

Nicht übernommen, 
es bleibt bei der 
Streichung 
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BayBGG selbst sicher-
gestellt. 
 

Art. 9 Abs. 1 
S.2 

2Ferner ist darauf hinzuwirken, dass 
auch Vereinigungen, Einrichtungen 
und Unternehmen, deren Anteile 
sich unmittelbar oder mittelbar ganz 
oder überwiegend in öffentlicher 
Hand befinden, diese Ziele berück-
sichtigen. 
 

Keine Änderung 
 

Neufassung:  
Zu den Trägern öffentlicher Gewalt ge-
hören auch Vereinigungen, Einrichtun-
gen und Unternehmen, deren Anteile 
sich unmittelbar oder mittelbar ganz 
oder überwiegend in öffentlicher Hand 
befinden. 
 
Begründung: Die Träger der öffentlichen 
Gewalt müssen das Benachteiligungsver-
bot beachten. (Art. 9 Abs. 2), während bei 
Unternehmen der öffentlichen Hand nur 
darauf hingewirkt wird, die Ziele zu berück-
sichtigen. Das Benachteiligungsverbot soll-
te auch für solche Unternehmen gelten. 
 

Nicht übernommen 

Eigener Artikel 
für die Belan-
ge und Rechte 
der psychisch 
kranken Men-
schen 

Nicht vorhanden Keine Änderung 
 

Wenn jemand wegen seiner psychi-
schen Behinderung nicht in der Lage 
war, Fristen einzuhalten oder rechtliche 
Pflichten zu erfüllen, ist ihm Wiederein-
setzung in den vorigen Stand auch ohne 
Antrag zu gewähren, soweit dem nicht 
Verwaltungsvorschriften des Bundes 
entgegenstehen 
 
Begründung: Menschen mit seelischen 
Behinderungen können auf Grund ihrer 
Erkrankung häufig ihren staatsbürgerlichen 
Pflichten nicht nachkommen und versäu-
men behördliche Fristen. Notwendig ist 
eine Möglichkeit der Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand, wenn das Fristver-

Nicht übernommen, 
jedoch wurde die 
hier von der Bb. 
Geforderten aus-
drücklichen Erwäh-
nug der Menschen 
mit seelischer Be-
hinderung in  
Art. 1 Abs. 1 S.4 
Vom STMAS formu-
liert 
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säumnis auf die psychische Erkrankung 
zurückzuführen ist. 
 

Art. 9 , neuer 
Absatz 

Nicht vorhanden Keine Änderung 
 

Die benachteiligten Personen haben 
einen Anspruch auf Beseitigung und 
Unterlassung der Beeinträchtigung. Der 
Träger der öffentlichen Gewalt ist ver-
pflichtet, den entstandenen Schaden zu 
ersetzen. Wegen eines Schadens, der 
nicht Vermögensschaden ist, kann der 
Benachteiligte eine angemessene Ent-
schädigung in Geld verlangen. 
 
Begründung: Die Benachteiligung von 
Menschen mit Behinderung ist zwar ge-
setzlich verboten. Es ist jedoch nicht gere-
gelt, welche Rechte der Benachteiligte hat, 
wenn gegen das Verbot verstoßen wurde. 
Es sollten nach Auffassung der Bb. folgen-
de Rechte im Falle der nachgewiesenen 
Benachteiligung gelten: Der Betroffene soll 
die Beseitigung der Benachteiligung ver-
langen können. Wenn weitere  Beeinträch-
tigungen zu befürchten sind, soll er deren 
Unterlassung verlangen können. Die öf-
fentliche Hand soll den entstandenen 
Schaden ersetzten beziehungsweise eine 
angemessene  Entschädigung in Geld zah-
len.  
Eine ähnliche Regelung findet sich auch 
im AGG für das Zivilrecht. 
 

Nicht übernommen 

Art. 9, weiterer 
Absatz 

Nicht vorhanden Keine Änderung 
 

Verletzungen der Vorschriften zur Her-
stellung der Barrierefreiheit nach Art. 10 
Abs. 1 und Art. 13 stellen für behinderte 

Nicht übernommen 
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Menschen eine Benachteiligung im Sin-
ne von Art. 5 dar, wenn sie in ihrer Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft da-
durch beeinträchtigt werden. 
 
Begründung: Klarstellung, dass auch eine 
Verstoß gegen die Regeln zur Herstellung 
der Barrierefreiheit eine Benachteiligung 
darstellt, die Rechte auf Beseitigung, Unter-
lassung, Entschädigung oder Schadener-
satz nach sich zieht. 
 

Vorschrift zur 
öffentlichen 
Förderung 

Derzeit weder in der Bayerischen 
Haushaltsordnung noch in den 
Kommunalen Haushaltvorschriften 
verankert 
 

Nicht vorgesehen 
 

Vergabe von öffentlichen Aufträgen und 
Zuwendungen der öffentlichen Hand sollte 
an die Herstellung von Barrierefreiheit ge-
bunden werden 

Nicht übernommen 

Art. 11 Abs.1 
S.1, 2. Hs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 1Hör- oder sprachbehinderte 
Menschen haben nach Maßgabe 
der Rechtsverordnung nach Abs. 2 
das Recht, mit Trägern öffentlicher 
Gewalt im Sinn des Art. 9 Abs. 1 
Satz 1 in Deutscher Gebärdenspra-
che, mit lautsprachbegleitenden 
Gebärden oder über andere geeig-
nete Kommunikationshilfen zu 
kommunizieren, soweit dies zur 
Wahrnehmung eigener Rechte im 
Verwaltungsverfahren erforder-
lich ist. 
 
 
 
 
 

Keine Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wird ersetzt durch: 
soweit es für die Kommunikation mit 
Trägern öffentlicher Gewalt erforderlich 
ist. 
 
Begründung: Die Einschränkung, dass hör- 
oder sprachbehinderte Menschen nur in 
einem Verwaltungsverfahren Anspruch auf 
eine Kommunikationshilfe haben, schränkt 
die Rechte hör- oder sprachbehinderter 
Menschen zu sehr ein. Durch die Umformu-
lierung wären auch Situationen erfasst, in 
denen hör- oder sprachbehinderte Men-
schen nach gegenwärtiger Rechtslage kei-
nen Anspruch auf Kommunikationshilfe 
nach dem BayBGG haben. 
 
 

Nicht übernommen 
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Komunikati-
onshilfeve-
rordnung 
 
§ 2 Abs. 1 S.2 
 

 
 
(1) 1Der Anspruch auf Kommunika-
tion gemäß Art. 11 Abs. 1 Sätze 1, 2 
und 3 BayBGG besteht nur, soweit 
die Verwendung von Gebärden-
sprache oder anderen Kommunika-
tionshilfen zur Wahrnehmung eige-
ner Rechte in einem Verwaltungs-
verfahren oder zur Kommunikation 
der Berechtigten mit der Schule 
erforderlich ist. 2Er besteht nicht, 
wenn die Verpflichteten das Ver-
waltungsverfahren schriftlich 
durchführen und die hör- oder 
sprachbehinderte Person ihre 
Rechte durch schriftliche Äuße-
rung ausreichend wahrnehmen 
kann. 
 

 
Keine Änderung 

 
Streichung des § 2 Abs. S. 2 KhV 
 
Begründung: Eine ähnliche Einschränkung 
enthält das Bundesbehindertengleichstel-
lungsgesetz nicht. Da Verwaltungsverfah-
ren in aller Regel schriftlich geführt werden 
und bei der Kommunikation mit gehörlosen 
oder sprachbehinderten Menschen eine 
schriftliche Verständigung in aller Regel 
möglich sein wird, führt die Regelungen in 
der Praxis dazu, dass den Betroffenen un-
ter Hinweis auf diese Vorschrift die Hinzu-
ziehung etwa eines Gebärdensprachdol-
metschers versagt werden kann. 

 
Nicht übernommen 

Art. 11 Abs.2  (2) Die Staatsregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung,  
1. Voraussetzungen und Umfang 
des Anspruch nach Abs. 1 Satz 1, 
wobei eine Regelung dahingehend 
getroffen werden kann, dass ein 
Anspruch nur dann besteht, wenn 
der hör- oder sprachbehinderte 
Mensch einen Gebärdensprachdol-
metscher, einen Gebärdensprach-
kursleiter oder eine sonstige ge-
mäß Nr. 4 anerkannte Kommunika-
tionshilfe selbst zur Verfügung stellt, 
 

In Art. 11 Abs. 2 Nr. 1 
werden nach dem Wort 
„Gebärdensprachkurs-
leiter“ die Worte 
„, der hörend und der 
Lautsprache mächtig 
ist,“ eingefügt. 
 
Begründung: 
Die Einfügung dient der 
Klarstellung, da bereits 
bisher in der Begründung 
zu § 2 Abs. 3 der 
BayKHV darauf hinge-
wiesen wurde, dass beim 

Keine Änderung  
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Einsatz von Gebärden-
sprachkursleitern darauf 
zu achten ist, dass diese 
hörend und der Laut-
sprache mächtig sind. 
 

Zu Art. 12 
 
Verordnung 
zur Zugäng-
lichmachung 
von Dokumen-
ten  
(BayDokZugV)
 
 
 
Barrierefreie 
Informations-
technik - Ver-
ordnung 
 § 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Den Gemeinden, Gemeindever-
bänden und sonstigen der Aufsicht 
des Freistaates Bayern unterste-
henden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts mit Ausnahme 
des Bayerischen Rundfunks und der 
Bayerischen Landeszentrale für 
neue Medien wird empfohlen, ihre in 
§ 1 genannten Angebote gemäß §§ 
2 und 3 zu gestalten. 2Dies gilt für 
die Landkreise auch hinsichtlich der 
Angebote der staatlichen Landrats-
ämter. 
 
 

Keine Änderung Informationspflicht der Behörden sollte in 
die Verordnung aufgenommen werden, 
dass blinde und sehbehinderte Menschen, 
das Recht haben, zu verlangen, dass Be-
scheide, öffentlichrechtliche Verträge und 
Vordrucke in einer für sie wahrnehmbaren 
Form zugänglich gemacht werden. 
 
 
 
 
Streichung des § 4 
 
Begründung: Den Kommunen wird in die-
ser Vorschrift lediglich empfohlen, ihre In-
ternet- und Intranetangebote barrierefrei zu 
gestalten. Da es derzeit den Kommunen 
überlassen ist, ob sie ihre Internetauftritte 
barrierefrei gestalten, sind blinde und seh-
behinderte Menschen von Informationen, 
die die Kommunen auf ihren Internet- und 
Intranetseiten vorhalten, im Wesentlichen 
ausgeschlossen. 
 
Die Vorschrift des § 4 ist im Übrigen auch 
rechtlich problematisch. Nach dem Baye-
rischen Behindertengleichstellungsgesetz 
haben die Träger öffentlicher Gewalt, wozu 
auch die Kommunen zählen (Artikel 9 Absatz 1 

Keine Übernahme 
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Satz 1) ihre Internet- bzw. Intranetangebote 
technisch so zu gestalten, dass sie von 
behinderten Menschen grundsätzlich un-
eingeschränkt genutzt werden können. 
Durch Rechtsverordnung können ledig-
lich die Voraussetzungen und der Um-
fang des Anspruches geregelt werden, 
nicht jedoch der Kreis der Verpflichteten, 
der im Bayerischen Behindertengleichstel-
lungsgesetz selbst bereits festgelegt ist. 
 
 

Neue Vor-
schrift im Ge-
setz 

Nicht vorhanden Keine Änderung Das Bayerische Behindertengleichstel-
lungsgesetz enthält derzeit nur eine Ver-
pflichtung für die Träger öffentlicher Ge-
walt, bei der Gestaltung von Bescheiden, 
Verträgen und Vordrucken die Belange von 
Menschen mit Behinderung und damit auch 
von Menschen mit kognitiven Einschrän-
kungen zu berücksichtigen. 
 
Es wird daher angeregt, eine Vorschrift in 
das Bayerische Behindertengleichstel-
lungsgesetz aufzunehmen, die die Träger 
öffentlicher Gewalt verpflichtet, alle öffent-
lich zugängliche Informationen in einfa-
cher Sprache zu verbreiten 
 

 

Art. 14  1Der Bayerische Rundfunk und die 
Bayerische Landeszentrale für neue 
Medien sollen ferner die Ziele aus 
Art. 1 bei ihren Planungen und 
Maßnahmen beachten. 2Hierzu 
sollen insbesondere Fernsehpro-
gramme untertitelt sowie mit Bildbe-

Keine Änderung Es wird angeregt, die Vorschrift des Art. 14 
dahingehend zu ergänzen, dass der Baye-
rische Rundfunk und die Bayerische Lan-
deszentrale verpflichtet werden, die Fern-
sehsendungen nicht nur mit Bildbeschrei-
bungen zu versehen, sondern darüber hin-
aus auch für deren barrierefreie Verbrei-

Keine Übernahme 
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schreibungen für blinde, erblindete 
und sehbehinderte Menschen ver-
sehen werden 3Diejenigen Träger 
öffentlicher Gewalt im Sinn des Art. 
9 Abs. 1 Satz 1, denen kommunika-
tionspolitische Angelegenheiten 
übertragen sind, sollen darauf hin-
wirken, dass auch der von Art. 9 
Abs. 1 Satz 1 nicht erfasste öffent-
lich-rechtliche Rundfunk im Rahmen 
der technischen, finanziellen, wirt-
schaftlichen und verwaltungsorgani-
satorischen Möglichkeiten die in Art. 
1 genannten Ziele aktiv fördert und 
bei der Planung von Maßnahmen 
beachtet. 
 

tung zu sorgen. 
 
Begründung: Der Bayerische  Blinden- und 
Sehbehindertenbund hat mitgeteilt, dass 
beim Hörfilmempfang verschiedene Prob-
leme auftreten, die u. a. darin bestehen, 
dass die Sendeanstalten die notwendigen 
Steuerzeichen für die Ausstrahlung des 
Hörfilms nicht korrekt an die Kabelanbieter 
weitergehen. 
 
 
 

Art. 16 (1) 1Ein nach § 13 Abs. 3 BGG an-
erkannter Verband oder dessen 
bayerischer Landesverband kann, 
ohne in seinen Rechten verletzt zu 
sein, Klage nach Maßgabe der Ver-
waltungsgerichtsordnung oder des 
Sozialgerichtsgesetzes erheben auf 
Feststellung eines Verstoßes durch 
Träger der öffentlichen Gewalt nach 
Art. 9 Abs. 1 Satz 1 gegen 
 
1. das Benachteiligungsverbot des 
Art. 9 Abs. 2 und die Verpflichtung 
zur Herstellung der Barrierefreiheit 
in Art. 10 Abs. 1, Art. 11 Abs. 1, Art. 
12 Abs. 1 Satz 2, Art. 13 Satz 1, 
 
2. die Vorschriften zur Herstellung 

Keine Änderung a) Erweiterung des Katalogs im Art 16 
Abs. 1 um Art. 48 BayBO: Ver-
bandsklage ist auch dann möglich, 
wenn ein öffentliches Gebäude von 
Privatpersonen errichtet wird. 

b) Erweiterung der möglichen Klagear-
ten auf Gestaltungsklagen (Anfech-
tungs- und Verpflichtungsklage). 
Bisher haben Urteile, die aufgrund 
einer Verbandsklage ergehen, nur 
feststellenden Charakter. 

 
c) Die Möglichkeit einer Verbandskla-

ge haben derzeit nur auf Bundes-
ebene anerkannte Behindertenver-
bände und deren angeschlossene 
Landesorganisationen. Landesver-
bände, die keinem anerkannten 

Keine Übernahme 
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der Barrierefreiheit in Art. 9 Abs. 1 
Satz 5 des Bayerischen Straßen– 
und Wegegesetzes – BayStrWG – 
(BayRS 91–1–I), Art. 4 Abs. 3 Sätze 
3 und 4 des Gesetzes über den 
öffentlichen Personennahverkehr in 
Bayern (BayÖPNVG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 1996 (GVBl S. 336, BayRS 
922–1–W). 
 
 

Bundesverband angeschlossen 
sind, können daher nicht klagen. 
Um auch auf Landesebene tätigen 
Organisationen das Verbandsklage-
recht zu eröffnen, sollte die Vor-
schrift auch auf Landesebene aner-
kannte Verbände erweitert werden. 
Das Anerkennungsverfahren für 
diese Organisationen wäre nach 
Landesrecht zu regeln. 

 

Art. 17 Abs. 1 (1) 1Der Ministerpräsident beruft für 
die Dauer einer Legislaturperiode 
eine Persönlichkeit zur Beratung in 
Fragen der Behindertenpolitik (Be-
auftragte Person der Bayerischen 
Staatsregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderung). 
2Wiederberufung ist zulässig. 3Die 
beauftragte Person der Bayerischen 
Staatsregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderung ist un-
abhängig, weisungsungebunden 
und ressortübergreifend tätig. 4Sie 
kann von ihrem Amt vor Ablauf ihrer 
Amtszeit nur abberufen werden, 
wenn eine entsprechende Anwen-
dung der Vorschriften über die 
Amtsenthebung von Richtern auf 
Lebenszeit dies rechtfertigt. 
 
 
 
 

Dem Art. 17 Abs. 1 wird 
folgender Satz 5 ange-
fügt: 
5Die beauftragte Person 
der Bayerischen Staats-
regierung für die Belange 
von Menschen 
mit Behinderung hat Tä-
tigkeiten, die neben dem 
Amt wahrgenommen 
werden, 
offen zu legen. 
 

Die Bb. schließt sich der Änderung vollin-
haltlich an. 
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Art 18 S. 2  
1Zur Verwirklichung der Gleich-
stellung von Menschen mit Be-
hinderung sollen die Bezirke, die 
Landkreise und die kreisfreien 
Gemeinden eine Persönlichkeit 
zur Beratung in Fragen der Be-
hindertenpolitik (Beauftragter für 
die Belange von Menschen mit 
Behinderung) bestellen. 
2Näheres wird durch Satzung 
bestimmt. 
 

 
2Näheres, insbesonde-
re die Beteiligung bei 
behindertenspezifi-
schen Belangen, wird 
durch Satzung oder 
anderweitige Regelung 
bestimmt 
 
Begründung: Im Sinne 
einer Deregulierung und 
zur Stärkung der kom-
munalen Organisations-
einheit soll sich die Re-
gelungszuständigkeit 
und die Regelungsform 
zukünftig nach den all-
gemeinen kommunal-
rechtlichen Vorschriften 
richten. Die jeweilige 
Kommune kann im 
Rahmen der kommunal-
rechtlich geregelten Or-
ganzuständigkeiten ins-
besondere auch unter 
Berücksichtigung der auf 
den Behindertenbeauf-
tragten zu übertragenden
Befugnisse entscheiden, 
welche Regelungsform 
(Satzung, Geschäftsord-
nung, Gremiumsbe-
schluss) angemessen ist. 
Die Aufnahme eines Be-
teiligungstatbestandes 
dient der Klarstellung. 

 
Die Rechtsstellung der kommunalen Be-
hindertenbeauftragten soll nach dem Ge-
setzentwurf künftig nicht nur durch Sat-
zung, sondern durch eine "anderweitige 
Regelung" bestimmt werden können. Es ist 
dabei nicht näher definiert, was unter "an-
derweitige Regelung" zu verstehen ist. Die 
beabsichtigte Änderung der Vorschrift er-
möglicht es aus meiner Sicht zukünftig 
auch der Verwaltung der jeweiligen Kom-
mune durch einseitige interne Dienstanwei-
sung über die Rechtsstellung der Beauf-
tragten zu entscheiden. Ich spreche mich 
daher für eine Beibehaltung der bisherigen 
Formulierung aus. Jedenfalls sollte in der 
Gesetzesbegründung klargestellt werden, 
durch welche Organisationsakte es künftig 
zulässig ist, die Rechtsstellung der kom-
munalen Behindertenbeauftragten zu re-
geln.  
 

 
Formulierung wurde 
beibehalten, den 
Bedenken der Bb. 
wurde in der Geset-
zesbegründung 
Rechnung getragen. 
Die dort genannten 
Gestaltungsformen 
können als ab-
schließend angese-
hen werden. Daraus 
folgt, dass beispiel-
weise eine interne 
Dienstanweisung 
kann nicht als Rege-
lungsform im Sinne 
der Gesetzesvor-
schrift betrachtet 
werden. 
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Vorschläge der Bb. zu Änderungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 

Vorschläge an das StMI, 04.04.2006 und 02.11.2006 
Art. 47 BayBO  (1) 1 Werden Anlagen errichtet, bei 

denen ein Zu- oder Abfahrtsverkehr 
zu erwarten ist, sind Stellplätze in 
ausreichender Zahl und Größe und 
in geeigneter Beschaffenheit herzu-
stellen. 2 Bei Änderungen oder Nut-
zungsänderungen von Anlagen sind 
Stellplätze in solcher Zahl und Grö-
ße herzustellen, dass die Stellplätze 
die durch die Änderung zusätzlich 
zu erwartenden Kraftfahrzeuge auf-
nehmen können. 3 Das gilt nicht, 
wenn sonst die Schaffung oder Er-
neuerung von Wohnraum auch un-
ter Berücksichtigung der Möglichkeit 
einer Ablösung nach Abs. 3 Nr. 3 
erheblich erschwert oder verhindert 
würde. 
 

 Eine  Regelung, die -wie bei öffentlich zu-
gänglichen Gebäuden (vergleiche die DIN 
18024 Teil 2) - eine Mindestanzahl an bar-
rierefreien Stellplätzen bei Wohngebäuden 
vorsieht, hallte ich für angezeigt. 

Nicht übernommen 

Art. 48 BayBO 1) 1 In Gebäuden mit mehr als zwei 
Wohnungen müssen die Wohnun-
gen eines Geschosses barrierefrei 
erreichbar sein; Abs. 4 Sätze 1 bis 5 
sind anzuwenden. 2 In diesen Woh-
nungen müssen die Wohn- und 
Schlafräume, eine Toilette, ein 
Bad sowie die Küche oder die 
Kochnische sowie der Raum mit 
Anschlussmöglichkeit für eine 
Waschmaschine mit dem Roll-
stuhl zugänglich sein. 3 Art. 37 

2Die Wohn- und Schlaf-
räume, eine Toilette, 
ein Bad, die Küche 
oder Kochnische sowie 
der Raum mit An-
schlussmöglichkeit für 
eine Waschmaschine 
müssen  
1. in den Wohnungen 
nach Satz 1 Halbsatz 1, 
2. in Gebäuden mit 
mehr als zwei Woh-

2In diesen Wohnungen müssen die 
Wohn-und  Schlafräume, eine Toilette, 
ein Bad sowie die Küche oder die Koch-
nische, der Freisitz oder der Balkon so-
wie der Raum mit Anschlussmöglichkei-
ten für eine Waschmaschine mit dem 
Rollstuhl zugänglich und barrierefrei 
nutzbar sein. 
 
Begründung: Die Verpflichtung bei Gebäu-
den mit mehr als zwei Wohnungen den 
Bauherrn lediglich dazu zu verpflichten, die 

Nicht übernommen 
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Abs. 4 bleibt unberührt. nungen und Aufzügen 
nach Art. 37 Abs. 4 in 
einem Drittel der Woh-
nungen mit dem Roll-
stuhl zugänglich und 
barrierefrei nutzbar 
sein. 3 Art. 32 Abs. 6 
Satz 2, Art. 35 Abs. 2 
und Art. 37 Abs. 4 blei-
ben unberührt. 
 
Begründung: Die Neu-
fassung von Satz 2 stellt 
klar, dass neben der 
Zugänglichkeit mit dem 
Rollstuhl oder einer an-
deren Mobilitätshilfe 
auch die barrierefreie 
Nutzbarkeit der genann-
ten Räume der Wohnung 
erforderlich ist. Voraus-
setzung dafür sind ent-
sprechende Türbreiten 
und Bewegungsflächen 
im Sinn der DIN 18025 
Teil 2. Eine „rollstuhlge-
rechte“ Ausbildung der 
Wohnung ist damit nicht 
gemeint. Satz 2 Nr. 2 
enthält die neue Forde-
rung, dass in Gebäuden, 
in denen aufgrund von 
Art. 37 Abs. 4 ohnehin 
der Einbau eines Auf-
zugs erforderlich ist und 

in der Vorschrift genannten Räumlichkeiten 
so zu gestalten, dass sie von behinderten  
Menschen erreicht werden können, ist nicht 
ausreichend. Um behinderten Menschen 
eine selbstständige und selbstbestimmte 
Lebensführung zu ermöglichen, müssen 
die  genannten Räumlichkeiten darüber 
hinaus so gestaltet sein, dass sie von den 
Betroffenen ohne besondere Erschwernis 
und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auch 
genutzt werden können. 
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in denen die Wohnungen 
ohnehin barrierefrei er-
reichbar sein müssen, 
der Anteil der barrierefrei 
nutzbaren Wohnungen 
auf ein Drittel erhöht 
wird. So kann der Vorteil 
des Aufzugs, die stufen-
lose Erreichbarkeit, für 
mehr barrierefreien 
Wohnraum genutzt wer-
den. 
 

Art 48 Abs. 2 (2) 1 Bauliche Anlagen, die öffentlich 
zugänglich sind, müssen in den 
dem allgemeinen Besucherverkehr 
dienenden Teilen von Menschen mit 
Behinderung, alten Menschen und 
Personen mit Kleinkindern barriere-
frei erreicht und ohne fremde Hilfe 
in der allgemein üblichen Weise 
zweckentsprechend genutzt werden 
können. 2 Diese Anforderungen 
gelten insbesondere für 

1. Einrichtungen der Kultur 
und des Bildungswesens, 

2. Tageseinrichtungen für 
Kinder, 

3. Sport- und Freizeitstätten, 

4. Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens, 

Keine Änderung Hinzufügung Abs.2 S.2: 
Auch in den nicht öffentlich zugängli-
chen Bereichen müssen alle Ebenen 
barrierefrei erreichbar sein. 
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5. Büro-, Verwaltungs- und 
Gerichtsgebäude, 

6. Verkaufsstätten, 

7. Gaststätten, die keiner 
gaststättenrechtlichen Er-
laubnis bedürfen, 

8. Beherbergungsstätten, 

9. Stellplätze, Garagen und 
Toilettenanlagen. 

3 Sie gelten nicht bei Nutzungsände-
rungen, wenn die Anforderungen 
nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand erfüllt werden können. 4 Die 
Anforderungen an Gaststätten, die 
einer gaststättenrechtlichen Erlaub-
nis bedürfen, sind im Rahmen des 
gaststättenrechtlichen Erlaubnisver-
fahrens zu beachten. 
 

Art. 48 Abs. 4 
BayBO 

(4) 1 Bauliche Anlagen nach Abs. 2 
und 3 müssen durch einen Eingang 
mit einer lichten Durchgangsbreite 
von mindestens 0,90 m stufenlos 
erreichbar sein. 2 Vor Türen muss 
eine ausreichende Bewegungsflä-
che vorhanden sein. 3 Rampen dür-
fen nicht mehr als 6 v.H. geneigt 
sein; sie müssen mindestens 1,20 
m breit sein und beidseitig einen 
festen und griffsicheren Handlauf 

Keine Änderung Zusätzlicher Satz zu Abs. 4 
 
Bei den Brandschutzkonzepten sind die 
Belange von Menschen mit sensori-
schen und motorischen Einschränkun-
gen zu berücksichtigen" 
 
bzw. alternativ dazu, in die Vollzugshinwei-
se zur Behandlung von Sonderbauten, den 
Aspekt, dass bei der Brandschutzplanung 
die Belange von Menschen mit sensori-

Nicht übernommen 
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haben. 4 Am Anfang und am Ende 
jeder Rampe ist ein Podest, alle 6 m 
ein Zwischenpodest anzuordnen. 
5 Die Podeste müssen eine Länge 
von mindestens 1,50 m haben. 
6 Treppen müssen an beiden Seiten 
griffsichere Handläufe erhalten, die 
über Treppenabsätze und Fenster-
öffnungen sowie über die letzten 
Stufen zu führen sind. 7 Die Treppen 
müssen Setzstufen haben. 8 Flure 
müssen mindestens 1,50 m breit 
sein. 9 Ein Toilettenraum muss auch 
für Benutzer von Rollstühlen geeig-
net und erreichbar sein; er ist zu 
kennzeichnen. 10 Art. 37 Abs. 4 gilt 
auch für Gebäude mit einer geringe-
ren Höhe als nach Art. 37 Abs. 4 
Satz 1, soweit Geschosse mit Roll-
stühlen stufenlos erreichbar sein 
müssen. 

schen und motorischen Einschränkungen 
zu berücksichtigen sind, aufzunehmen. 

     

 
Die Behindertenbeauftragte begrüßt ausdrücklich die Neufassung des Art. 32 Abs. 6 S. 2 BayBO : 
 
„2 Für Treppen sind Handläufe auf beiden Seiten und bei großer nutzbarer Breite auch 
Zwischenhandläufe vorzusehen, 
1. in Gebäuden mit mehr als zwei nicht stufenlos erreichbaren Wohnungen, 
2. im Übrigen, soweit es die Verkehrssicherheit erfordert.“ 
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